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 Veröffentlicht am 25.05.2022

Norm

ArbVG §8

ArbVG §9

1. ArbVG § 8 heute

2. ArbVG § 8 gültig ab 01.07.1997 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 63/1997

3. ArbVG § 8 gültig von 01.07.1993 bis 30.06.1997 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 460/1993

1. ArbVG § 9 heute

2. ArbVG § 9 gültig ab 01.07.1974

Rechtssatz

Übt der Arbeitgeber eine wirtschaftliche Tätigkeit aus, die in unterschiedlicher Form organisiert in den einen oder den

anderen für die Kollektivvertragszugehörigkeit relevanten Wirtschaftsbereich fallen kann, ist ausschlaggebend, welche

fachlichen und wirtschaftlichen Komponenten überwiegen, also dem Betrieb das "Gepräge" geben.
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Vgl; Beisatz: Auch Kollektivverträge zu betrieblich völlig unbedeutenden Gewerbeberechtigungen in den Vergleich

einzubeziehen wäre verfehlt. (T1)
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